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Haftbedingungen von Herrn B.K. in der Justizvollzugsanstalt P6schwies

Sehr geehrte Frau Regierungsprasidentin

Die Nationale Kommission zur Verhitung von Folter (NKVF) Uberprift die generellen Haft-
bedingungen in Gefangnissen und anderen Institutionen, in denen Menschen die Freiheit
entzogen ist oder freiheitsbeschrankende Massnahmen bestehen. Nur in Ausnahmefallen
interveniert sie in Einzelfallen.

Herr B.K. und seine Haftbedingungen standen in den letzten Jahren zunehmend im Fokus,
auch der Offentlichkeit. So war die NKVF immer wieder mit der Situation von Herrn B.K. kon-
frontiert und wurde bereits im August 2018 als unabhangige Kommission um beratende Un-
terstitzung ersucht. Im Juni 2021 forderten Sie die NKVF auf, sich zu den Haftbedingungen
von Herrn B.K. zu dussern.

Am 19. Oktober 2018" besuchte die NKVF Herrn B.K. in der Justizvollzugsanstalt (JVA)
Poschwies. Ein weiteres Gesprach mit Herrn B.K. fand wahrend einem Besuch? am 29. Sep-
tember 2020 statt. Ein dritter Besuch der NKVF erfolgte am 2. Juli 2021 in der JVA
Pdschwies, um die Haftbedingungen von Herrn B.K. zu Uberprufen.

1 Korrektur des Datums (nicht 2019 wie in der im November 2021 veroffentlichten Version).
2 Die NKVF besuchte die JVA Pdschwies im Rahmen ihrer Untersuchung der Grundrechtkonformitat des Verwah-
rungsvollzuges und nutze die Gelegenheit sich unabhangig von diesem Fokus mit Herrn B.K. zu unterhalten.

Nationale Kommission zur Verhiitung von Folter (NKVF)
Schwanengasse 2, 3003 Bern

Tel. +41 58 465 16 20

info@nkvf.admin.ch
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Die Delegation® der NKVF unterhielt sich mit dem Amtsleiter des Amtes fiir Justizvollzug des
Kantons Zurich, dem Direktor und Mitarbeitenden der JVA Pdschwies. Es wurden ihr umfas-
sende Unterlagen zur Verfugung gestellt, namentlich unter anderem Angaben zum Vollzugs-
verlauf, diverse Verfigungen, die psychiatrischen Gutachten, Journaleintrdge und die Liste
der Aussenkontakte. Im Beisein seiner Rechtsanwalte, Herr P. Stolkin und Herr P. Rambert,
unterhielt sich die Delegation auch mit Herrn B.K. persdnlich. Um das Anlegen von Hand-
und Fussfesseln bei der Verschiebung in einen anderen Raum zu vermeiden, fand das ver-
trauliche Gesprach im Vorraum der Sicherheitszelle, in welcher Herr B.K. inhaftiert ist, statt.*

Nachfolgend werden die aus Sicht der NKVF wichtigsten Erkenntnisse mit entsprechenden

Empfehlungen zu den aktuellen Haftbedingungen zusammengefasst aufgefihrt. Dabei wer-
den zwei Schwerpunkte behandelt: Wege aus der Einzelhaft und aktuelle Haftbedingungen.

A. Wege aus der Einzelhaft

1. Nach diversen Aufenthalten in verschiedenen Justizvollzugseinrichtungen wurde Herr
B.K. am 11. Juli 2019 in die Sicherheitsabteilung Sl 1 der JVA P&schwies verlegt.® In die-
ser Zelle mit Schutzglas war kein direkter Kontakt mit dem Justizvollzugspersonal bei der
Essens-, Kleider- und Postabgabe oder anderen Anliegen mdglich. Die erste Verlegung
in die Spezialzelle® am 27. Oktober 2020 war nur von kurzer Dauer, da Herr B.K. die
speziell angefertigten Turen zum Spazierhof beschadigte und aufwendige Reparaturar-
beiten notwendig wurden. Am 6. April 2021 fand die Verlegung in die Spezialzelle statt,
wo sich Herr B.K. seit diesem Zeitpunkt und am Tag des Besuches der NKVF aufhielt.

2. Seit rund zwei Jahren (11. Juli 2019) befindet sich Herr B.K. ununterbrochen in Einzel-
haft. Das Detailkonzept Spezialsetting 1+ legt die Unterbringung, die Vollzugsausgestal-
tung, die spezifische Betreuung durch den somatischen und psychiatrischen Arztdienst,
den Sozialarbeiter und die Seelsorge-Fachperson (muslimischer Seelsorger) sowie die
Regeln fir die Innen- und Aussenkontakte fest.” Unter anderem sieht dieses vor, dass
Herr B.K. 23 Stunden in der Spezialzelle verbringt und keinen physischen Kontakt mit
anderen inhaftierten Personen hat. Weitere zusatzliche Einschrankungen? sind die Ver-
schiebungen aus der Sicherheitszelle, z.B. zum Besuchspavillon, nur mit Anlegen von
Hand- und Fussfesseln und einem grossen Aufgebot von Personal der Sicherheitsabtei-
lung mit entsprechender Schutzausristung.

3. Bei der Uberpriifung der Einzelhaftverfligungen stellte die Delegation fest, dass diese alle
drei Monate neu verfugt wird, dass Herrn B.K. die Verfugung muandlich mitgeteilt sowie
ihm eine Kopie abgegeben wird. Die Anordnung der Einzelhaft basiert auf der Gefahr der

3 Die Delegation der NKVF bestand aus Frau Regula Mader, Prasidentin, PD Dr. Thomas Maier, Kommissions-
mitglied und Livia Hadorn, Geschaftsfiihrerin.

4 Die Kommission ist der Ansicht, dass dieser Austausch nicht unter optimalen Bedingungen fiir Herrn B K. statt-
fand, da dieser keine geeignete Sitzgelegenheit hatte. Herr B.K. hat sich wahrend dem Gesprach deswegen je-
doch nicht beschwert.

5 Herr B.K. war vom 26.01.2017 bis zum 28.06.2017, und 17.08.2018 bis zum 03.06.2019 bereits in der Sicher-
heitsabteilung sowie in der Abteilung Alter und Gesundheit (Gruppenvollzug) der JVA P&schwies untergebracht.
Vom 17.08.2018 bis zum 03.06.2019 wurde er in einer Arrestzelle im Erdgeschoss im Setting Sl 1+ unterge-
bracht.

6 Die Spezialzelle verflgt Uber eingebaute Mobel: Tisch, Sitzgelegenheit, Bett und Ablage sowie Toilette, Wasch-
becken und Dusche. Die Luftzufuhr scheint korrekt zu sein; die Liftung ist tagsuber zu héren, wird in der Nacht
aber reduziert. Das Fenster kann nicht gedffnet werden. Gemass Herr B.K. besteht aber immer gentigend frische
Luftzufuhr und das Gerausch store nachts nicht.

7 Detailkonzept Sicherheit 1+, JVA PSschwies, Dezember 2020.

8 Nicht im Detailkonzept Sicherheit 1+ aufgefiihrt.
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Gewaltanwendung gegeniber Dritten und sich selbst sowie der Gefahr einer anderweiti-
gen, schweren Stérung von Ordnung und Sicherheit. Diese Griinde scheinen unveran-
dert und werden alle drei Monate bernommen.®

4. Die Kommission halt fest, dass mit zunehmender Dauer der Einzelhaft der Ubergang in
den Normalvollzug schwieriger wird. Lange Einzelhaft kann die psychische Gesundheit
ernsthaft beeintrachtigen und die Moglichkeit einer Resozialisierung stark einschran-
ken.'® In diesem Sinne missen, je langer die Einzelhaft andauert, umso mehr Massnah-
men eingeleitet und Mittel zur Verfligung gestellt werden, damit dieser Ubergang ermég-
licht werden kann.

5. Der Stufenplan legt die notwenigen individuellen Ziele fiir den Ubergang in eine andere
Spezialvollzugsabteilung (i.e. Sicherheit 1 od. 2) und letztendlich den Normalvollzug fest.
Im September 2020 wurden in einem Schreiben an Herrn B.K. die Bedingungen fur mog-
liche Haftlockerungen festgehalten.'" Die Kommission erhielt widerspriichliche Angaben,
inwiefern dieser Stufenplan mit Herrn B.K. besprochen wurde. Zudem ist es unklar, wie
detailliert er dessen Inhalt kennt. Die Kommission hebt hervor, dass die betroffene inhaf-
tierte Person die einzelnen Schritte zu einer Lockerung des Haftregimes kennen muss,
um selber dazu beitragen zu kénnen."?

6. Basierend auf den psychiatrischen Gutachten stuft die Kommission die gestellten Krite-
rien, wie z.B. keine massiven Gewaltandrohungen gegeniiber dem Personal wahrend
acht Wochen, als wenig realistisch ein.'® Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Kiri-
terien flr Haftlockerungen besser auf die Fahigkeiten von Herrn B.K. zugeschnitten wer-
den mussen, um ihm eine reale Méglichkeit zu geben, die aktuelle Haftsituation aus ei-
genem Verhalten zu verbessern.

7. Die Kommission anerkennt die Bemihungen der JVA Péschwies zur Schaffung dieses
Sondersettings fur Herrn B.K. Sie stellt sich dennoch vor diesem Hintergrund die Frage,
ob nicht nach Alternativen fur die Unterbringungen von Herrn B.K. in anderen Einrichtun-
gen oder psychiatrischen Einrichtungen gesucht werden sollten.

8. Die Kommission halt zusammenfassend fest, dass ein realistischer und den Ressourcen
von Herrn B.K. entsprechender Stufenplan mit Herrn B.K. erarbeitet werden muss.

B. Verbesserung der aktuellen Haftbedingungen

9. Je langer die Einzelhaft dauert, desto mehr muss darauf geachtet werden, dass jeglicher
Spielraum fur mégliche Verbesserungen der Haftbedingungen ausgeschdpft wird. Die ak-
tuelle Ausgestaltung der Einzelhaft, insbesondere die sozialen Kontakte, die Alltagsge-
staltung, die Anordnung von Disziplinarmassnahmen sowie die medizinische Versorgung
kénnen aus Sicht der NKVF verbessert werden.

9 Die Verlangerung der Einzelhaft muss begriindet werden. Siehe: Empfehlung REC(2006)2-rev des Ministers-
komitees an die Mitgliedstaaten Uber die Europaischen Strafvollzugsgrundsatze, 1. Juli 2020, Ziff. 563.5. Dies ist
vorliegend der Fall.
10 CPT 21. Jahresbericht, CPT/Inf(2011)28-part 2, Absatz 53.
1 Schreiben JVA Péschwies an Herrn B.K., 29. September 2020.
12 Die betroffene Person muss wissen, wie sie sich zu verhalten hat, damit sie aus der Einzelhaft in eine andere
Vollzugsform versetzt wird. Siehe: UN-Sonderberichterstatter Giber Folter, Zwischenbericht 2011, Ziff. 94.
13 Siehe auch erstellte forensisch-psychiatrische Gutachten.
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10. Kritisch sieht die Kommission, dass ein taglicher direkter Kontakt nur zum Justizvollzugs-
personal wahrend der Essens- und Postabgabe, dem Spaziergang (6ffnen der Schleu-
sen), beim Begleiten zum Besuchspavillon oder anderen Anliegen seitens Herrn B.K. be-
steht. Weiter bestehen wochentliche Kontaktmoglichkeiten mit dem Sozialarbeiter, dem
Imam sowie dem Psychiater und auf Verlangen mit dem somatischen Arzt.'> Diese Ge-
sprache werden von Herrn B.K. nur unregelmassig wahrgenommen.

11. In Anbetracht der potenziell schadlichen Auswirkungen einer langeren Einzelhaft fordert
die Kommission sicherzustellen, dass Herr B.K. mindestens zwei Stunden té&glich
menschlichen Kontakt (‘meaningful contact’)'® mit Personen hat, die nicht zum Personal
der JVA gehoren. Sinnvoller menschlicher Kontakt setzt voraus, dass dieser Kontakt von
Angesicht zu Angesicht und direkt, z.B. nicht durch ein Schutzglas oder eine Klappe, und
nicht nur fliichtig oder beilaufig erfolgt. Der Kontakt darf sich nicht auf die durch den Ge-
fangnisalltag bedingten Interaktionen beschranken.

12. Die Kommission ist der Ansicht, dass die sozialen Kontakte von Herrn B.K. sowohl zur
Aussenwelt als auch innerhalb der JVA Pdschwies im Rahmen der Mdglichkeiten so
rasch wie organisierbar geférdert werden sollen. Nur so ist es Herrn B.K. méglich, stabile
Sozialbeziehungen auf- bzw. auszubauen. Wahrend ihrem Besuch stellte die Kommissi-
on fest, dass Herr B.K. Familien- und Sachbesuche bekommt'® sowie die Mdglichkeit von
Briefkontakten nutzt. Dennoch sieht die Kommission folgenden Handlungsbedarf:

e Die Kontaktmoglichkeiten zur Aussenwelt per Telefon sind fur Herrn B.K. breiter
ausgelegt als fiir andere inhaftierte Personen'®. Anrufe erfolgen mit einem Funk-
telefon aus der Spezialzelle. Seit dem Umzug in die Spezialzelle ist die Funktele-
fonverbindung angeblich jedoch schwacher und somit die Tonqualitat schlechter.
Um den taglichen familidaren Kontakt zu verbessern, empfiehlt die Kommission
diese auf Videotelefonie und die Gesprachszeiten weiter auszuweiten.

e Die Besuche der Familie, die regelmassig wahrgenommen werden, finden in ei-
nem Besuchsraum mit Trennscheibe statt. Da Besuche hinter einer Trennscheibe
als nicht sinnhafter menschlicher Kontakt eingestuft werden kénnen, empfiehlt
die Kommission, Besuche mit ausgewahlten Familienmitgliedern, sofern diese
das wollen, ohne Trennscheibe durchzufiihren.?

e Herr B.K. hat ausser Uber den Spazierhof oder die Zellentire/Fenster keinen
Kontakt mit anderen inhaftierten Personen.?' Die Kommission empfiehlt, regel-
massige Kontaktmoglichkeiten mit Herr B.K. bekannten inhaftierten Personen zu
ermoglichen, sofern diese das wollen.

4 Alle zwei Tage werden nach dem Duschen auch frische Kleider abgegeben.

15 Bis Februar 2021 fanden die Besuche des somatischen Arztes und bis Juni 2020 der Psychiaterin wochentlich

statt. Nach massiven verbalen Ubergriffen und Drohungen werden die Arztvisiten neu nur auf Verlangen von

Herrn B.K. durchgefiihrt.

16 Empfehlung REC(2006)2-rev des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten tiber die Europaischen Strafvoll-

zugsgrundsatze, 1. Juli 2020, Ziff. 53Aa.

17 Essex Paper 3, Initial Guidance on the Interpretation and Implementation of the UN Nelson Mandela Rules,
Penal Reform International and the Essex Human Rights Center, 2017, S. 88 u. 89.

8 Gemass Insassen-Besuch-Stammblatt der JVA Poschwies hatte Herr B.K. im Zeitraum 21.09.2018-20.07.2021

110 private Besuche und im Zeitraum von 22.08.20218-20.07.2021 65 sachbezogene Besuche. Dies sind deut-

lich mehr Besuche als bei anderen Inhaftierten. In diesem Zeitraum kam es auch zu diversen Disziplinarmass-

nahmen, die den Entzug von Besuchen und Telefongesprachen beinhalteten.

9 Gemass Angaben der JVA Pdschwies werden 600-620 Minuten (zwei mal zehn Minuten pro Tag) Privatelefo-

nate zwischen 8-16 Uhr gewahrt (vs. 280 Minuten).

20 Entsprechend den geltenden COVID-19-Regelungen.

21 Gemass Journaleintragen verlaufen diese Interaktionen nicht immer positiv.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Eine schwierige Situation stellt die Prasenz und der eventuelle Kontakt mit Personen dar,
die in einem Strafverfahren gegen Herr B.K. stehen. Gemass Ansicht der Kommission
muss sichergestellt werden, dass diese Justizvollzugsangestellten keinen direkten Kon-
takt mit Herrn B.K. haben.

Die Mdoglichkeiten zur Erhaltung der korperlichen und geistigen Gesundheit von Herrn
B.K. sollen mit zunehmender Dauer der Einzelhaft intensiviert werden. Mit der Verlegung
in die Spezialzelle und dem direkten Zugang zum Spazierhof nimmt Herr B.K. den Spa-
ziergang regelmassiger wahr. Der Spazierhof erlaubt bei jeder Witterung gewisse sportli-
che Aktivitaten. Gemass Angaben der Direktion wurden Herrn B.K. Schaumstoffballe ab-
gegeben. In Anbetracht der kdrperlichen Bedirfnisse von Herrn B.K. und seiner sportli-
chen Vorgeschichte halt die Kommission dies fur unzureichend. Die Kommission emp-
fiehlt, dass Herrn B.K. weitere Sportmdglichkeiten zur Verfigung gestellt werden, die es
ihm gezielt ermoglichen, korperlich aktiver zu sein.

Den Journaleintragen ist zu entnehmen, dass das Wasser zum Duschen jeweils am Mon-
tag-, Mittwoch- und Freitagmorgen nach dem einstliindigen Spaziergang freigeschaltet
wird und somit in der Regel zum Abbruch des Spazierganges nach einer Stunde flhrt.
Die Bedeutung von koérperlichen Aktivitaten an der frischen Luft ist gerade flir Personen
in Einzelhaft wichtig. Die Kommission empfiehlt, die Zeiten der Wasserzufuhr furs Du-
schen und des taglichen Spaziergangs weiter auseinander zu legen, damit auch an
Duschtagen die langere Beniitzung des Spazierhofs moglich ist.?

Herrn B.K. werden und wurden diverse Angebote zu Beschaftigungsmoglichkeiten?® ge-
macht, die von ihm unterschiedlich wahrgenommen werden. So wurde im Januar 2021
auf Wunsch Herrn B.K. ein schulisches Angebot organisiert, welches seitens Herrn B.K.
jedoch rasch wieder abgebrochen wurde. Die Kommission stellt diesbezlglich fest, dass
eine schulische Unterstiitzung durch die Klappe schwierig und frustrierend sein kann.?*

Der Fernseher inkl. Radio/Musik ist im Vorraum platziert und durch ein Schutzglas in der
Sicherheitszelle sichtbar. Der Zugang wird von Herrn B.K. aus der Spezialzelle gesteuert
und ist zeitlich nicht beschrankt. Die Kommission empfiehlt, das Angebot an Fernsehpro-
grammen, DVDs und eigener Musik gemass den Interessen von Herrn B.K. und im Rah-
men der erlaubten Moglichkeiten zu erweitern.

Bei der Uberprifung der Disziplinarmassnahmen stellte die Delegation fest, dass diese
korrekt verfligt und dokumentiert wurden. Weiter stellte die Delegation fest, dass seit der
Verschiebung in die Spezialzelle im April 2021 die Disziplinarmassnahmen abgenommen
haben und sich die Situation aufgrund der nicht mehr notwendigen taglichen Fesselun-
gen fir die Begleitung zum Spazierhof entscharft hat.?> Gemass Direktion werden im
Vergleich zu anderen inhaftierten Personen Disziplinarmassnahmen weniger angeordnet
und diese auch nicht immer durchgefiihrt.?® Die Kommission stuft die Arreste als diszipli-

22 Gemass Direktion wird der tagliche Spaziergang langer als eine Stunde gewahrt. Eintrage im Journal bestéati-

gen langere Spaziergange als eine Stunde.

23 |_esestoff, Zellenarbeit.

24 Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass gemaéss Direktion diese suboptimalen Rahmenbedingungen nicht
alleine zum Abbruch gefiihrt haben.

25 Von April bis Juli wurden zwei Disziplinarmassnahmen von je 6 Tagen Arrest verhangt. So wurden im Zeitraum
Méarz-Oktober 2020 17 Arreste von jeweils 15 Tagen verhangt. Zu dieser Zeit war Herr B.K. in der Zelle 01 in der

Sicherheitsabteilung untergebracht.

26 Gemass Direktion fiihren massive verbale Drohungen und Beleidigungen, Nichtbefolgen von Anordnungen vom

Personal und Sachbeschadigungen zu keiner Sanktion.
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narische Massnahmen fiir Herrn B.K. aufgrund der Gesamtsituation?” als nicht zielf(ih-
rend ein.

19. Die Delegation stellte bei ihrem Besuch fest, dass eine regelmassige medizinische Ver-
sorgung von Herrn B.K. schwierig ist. Dies ist einerseits auf die restriktiven Haftbedin-
gungen und die oft ablehnende Haltung des medizinischen Diensts durch Herrn B.K. zu-
ruckzufuhren.

20. Kritisch beurteilt die Kommission, dass die medizinische Versorgung in Anwesenheit von
Justizvollzugspersonal und nur durch die Klappe stattfindet, was z.B. keine umfassende
medizinische Untersuchung z.B. der Nase oder des Knies ermdglicht.® Die Kommission
ist der Ansicht, dass diese Untersuchungen nicht den geforderten medizinischen Stan-
dards entsprechen.? Die Kommission empfiehlt, Herrn B.K. eine vollumféangliche somati-
sche und psychiatrische Untersuchung durch eine aussenstehende Fachperson, i.e. eine
JVA-unabhangige Fachperson, zu gewahren. Die Kommission empfiehlt, Herrn B.K. aus
einer Liste von moéglichen Fachpersonen eine freie Wahl der medizinischen Fachperso-
nen zu gewahren. Diese Untersuchung soll sicherstellen, dass vergangene Verletzungen
und mdgliche somatische und psychische Auswirkungen der Einzelhaft abgeklart wer-
den.

Schlussbemerkungen

Ziel der Besuche der NKVF ist es, im regelmassigen Dialog mit den zustandigen Behdrden
die Situation von Personen im Freiheitsentzug zu verbessern. Bei Besuchen der NKVF han-
delt es sich dem Mandat entsprechend jeweils um eine Momentaufnahme der Haftbedingun-
gen in einer Einrichtung.

Die Haftbedingungen von Herrn B.K. kdnnen nicht losgeldst von der zeitlichen Dimension
betrachtet werden, i.e. dass er seit Juli 2019 ununterbrochen in Einzelhaft in der JVA
Pdschwies ist. Diese restriktiven und auf Herrn B.K. zugeschnittenen Haftbedingungen sind
in der Schweiz einzigartig. Diverse internationale und europdische Menschrechtsorgane
(SPT?°, UNO-Sonderberichterstatter iber Folter, CPT?')) haben sich gedussert bzw. untersu-
chen, ob diese Haftbedingungen vor dem Verbot der unmenschlichen und erniedrigenden
Behandlung sowie weiteren menschenrechtlichen Garantien Bestand haben.

Es sind deshalb umfassende weitere Massnahmen gemass den obenstehenden Empfehlun-
gen einzuleiten, um die Einzelhaft von Herrn B.K. menschenrechtskonform zu gestalten und
entsprechende gesundheitliche Verschlechterungen zu vermeiden. Die Umsetzung solcher
Massnahmen ist besser sichergestellt, wenn das nachste Umfeld von Herrn B.K. und auch
seine Verteidiger die Bereitschaft von Herrn B.K. zur Kooperation férdern und ihn in seiner
Entwicklung unterstutzen.

27 Siehe auch erstellte forensisch-psychiatrische Gutachten.

28 Herr B.K. beklagte ber teils vergangene Beschwerden an der Nase und am Knie.

2% Medizinische Untersuchungen sollen grundsétzlich ausser Hor- und Sichtweite des Sicherheitspersonals statt-
finden. Im Ausnahmefall kann auf explizite Anfrage des Arztes Sicherheitspersonal beigezogen werden. Siehe:
CPT/Inf(93)12-part, Ziff. 51. Fur die Untersuchung sollen geeignete Raumlichkeiten zur Verfigung stehen. Siehe:
SAMW-RL, Arztliche Tatigkeit bei Inhaftierten, S. 6 und Siehe: LEHTMETS/PONT, Prison health care and medi-
cal ethics, 2014, S. 12.

30 UN-Unterausschusses zur Verhiitung von Folter; Besuch in der JVA Péschwies Méarz 2019.

31 Europaisches Komitee zur Verhiitung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe; Anfrage zur schriftlichen Stellungnahme Marz 2021.

6/7



Bei allfalligen Ruckfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfugung.
Freundliche Grusse

fe/)vm {a %\H{M

Regula Mader
Prasidentin

Kopie an:
- Herr Hans-Jirg Patzen, Amtsleiter, Amt fir Justizvollzug, Kanton Zirich, Hohlstrasse 552,
8090 Zdirich
- Herr Andreas Naegeli, Direktor, Justizvollzugsanstalt Péschwies, 8105 Regensdorf
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Kanton Ziirich
Direktion der Justiz und des Innern

:‘ Jacqueline Fehr
Regierungsprasidentin

Neumiihlequai 10

Postfach
8090 Zirich
Sachbearbeiterin:
Nationale Kommission lic. iur. Susanna Stér}elm, RA
- StV Generalsekretérin
ZuUr Verhutung von Folter (NKVF) Direktwahl 043 259 25 54
Frau Regula Mader, Prasidentin susanna.staehelin@ji.zh.ch
Schwanengasse 2 iR
3003 Bern G

1. November 2021

Bericht der Nationalen Kommission zur Verhiitung von Folter vom 22.
September 2021 betr. Haftbedingungen von Herrn B.K. in der JVA
Péschwies

Sehr geehrte Frau Prasidentin

Vorab méchten wir uns bei lhnen fiir den Besuch der Delegation der NKVF vom 2. Juli
2021 und fur den einlasslichen Bericht vom 22. September 2021 bestens bedanken.
Die im Bericht unter dem Titel «A. Wege aus der Einzelhaft» und «B. Verbesserung der
aktuellen Haftbedingungen» aufgefiihrten Empfehlungen haben wir mit Interesse zur
Kenntnis genommen. Wir bitten um Verstandnis, dass wir zu diesen aus Sicht der
NKVF wichtigsten Erkenntnissen und daraus fliessenden Empfehlungen in der kurzen
Zeit noch nicht im Einzelnen Position beziehen kénnen. Vielmehr geht es nun darum,
die vorgeschlagenen Massnahmen durch die Verantwortlichen von Justizvollzug und
Wiedereingliederung vertieft auf ihre konkrete Umsetzbarkeit zu Gberprifen und zu
gegebener Zeit dar(iber Bericht zu erstatten.

Gerne nehmen wir zur Kenntnis, dass die NKVF die Bemihungen der JVA Péschwies
zur Schaffung dieses einmaligen Sondersettings anerkennt. Tatsachlich wurde seitens
der JVA Pdschwies im Zusammenhang mit der Unterbringung von Herrn B.K. in bauli-
cher, konzeptioneller sowie personeller Hinsicht schon sehr vieles unternommen und
auch erreicht, um die fur alle Beteiligten sehr belastende Situation zu entschéarfen und
Haftschdden soweit wie méglich entgegenzuwirken. Es erscheint uns in diesem Zu-
sammenhang erwdhnenswert, dass zwischenzeitlich das Obergericht des Kantons
Zirich in seiner Prasidialverfigung vom 17. September 2021 hinsichtlich des Haftre-
gimes in der JVA P&schwies zu dem Schluss kommt, dass in Beriicksichtigung und
Wirdigung der von den Anwalten vorgebrachten Behauptungen und eingereichten
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Gutachten kein rechtsgentglicher Beweis fur einen Verstoss gegen das Verbot der
Folter bzw. von unmenschlicher und erniedrigender Behandlung nach Art. 3 EMRK und
Art. 7 UNO-Pakt Il vorliegt.

Gleichwohl sehen wir uns weiterhin in der Pflicht und Verantwortung, wo méglich und
unter Wahrung unserer Flrsorge- und Schutzpflichten gegentiber Herrn B.K., den an-
deren Gefangenen sowie gegenlber den Mitarbeitenden nach weiteren Verbesserun-
gen im Haftregime zu suchen und diese umzusetzen. Wir sind tagtéglich bemuht um
eine addquate Gewichtung der persénlichen Freiheit von Herrn B.K. und der Sicherheit
von Mitgefangenen und Personal, stossen dabei aber — jedenfalls soweit und solange
die Unterbringung auf der Sicherheitsabteilung erforderlich ist — unweigerlich an die
Grenzen des Machbaren bzw. Verantwortbaren.

Wie weiter oben erwahnt, sind wir bestrebt, unserer Fursorge- und Schutzpflichten ge-
geniiber Herrn B.K. zu wahren. Dariiber hinaus sind wir aber auch an das verfassungs-
rechtlich statuierte Gleichbehandlungsgebot gebunden. Es erweist sich unter diesem
Aspekt in einer JVA als &usserst schwierig, wenn einem unbestrittenermassen reniten-
ten und gewaltbereiten Gefangenen auf der Sicherheitsabteilung deutlich mehr Rechte
eingerdumt werden sollen als jenen, die kooperieren und sich im System als abspra-
chefahig zeigen. Wir haben unter diesem fur das Funktionieren einer JVA sehr zentra-
len Aspekt die sich bietenden Méglichkeiten bereits weitgehend ausgereizt. Aus die-
sem Grunde begriissen wir lhre Empfehlung sehr, nach Alternativen fur die Unterbrin-
gung von Herrn B.K. zu suchen und werden diesen Schritt eingehend vertieft prufen.

Mit Blick auf die wie oben gezeigt beschrankten Maglichkeiten eines Individualregimes
in einer JVA einerseits sowie die gutachterlich diagnostizierte schwere psychische St6-
rung bei Herrn B.K. andererseits dréngt sich die von lhnen im Bericht empfohlene Ver-
legung in eine geeignete psychiatrische Einrichtung auf. Denn Herr B.K. ist geméss
allen bisher erstellten forensischen Gutachten psychisch krank. Beschrieben werden
eine «paranoide Erlebnisverarbeitung bzw. grenzwertig psychotische Wahrnehmungen
(wie z.B. Verfolgungsideen, fragliche Wahnwahrnehmungen)» und «depressiv-
suizidale Einbriiche sowie kurzzeitige psychotische Zusténde vor allem bei nicht mehr
kompensierbarem Stress im Rahmen einer eingeschrénkt belastbaren Persénlichkeits-
struktur». Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit dem Psy-
chopathie-Score von Herrn B.K. eine Gewaltstraftat begeht, Giberdurchschnittlich hoch.
Herr B.K. hat denn auch wiederholt Mitarbeitende in Haftanstalten beleidigt, be-
schimpft, bedroht und korperlich attackiert, wobei er nicht nur die Mitarbeiter persén-
lich, sondern auch deren Angehérige und deren Kinder bedroht hat. Da diese Verhal-
tensweisen von Herrn B.K. aus fachlicher Sicht direkter Ausfluss seiner psychischen
Stérung sind, wird Ihre Empfehlung, Herrn B.K. in eine psychiatrische Einrichtung zu
verlegen, von uns sehr begrisst. In diesem Kontext kdnnte auch die im Strafprozess-
gutachten von Dr. Hachtel aufgeworfene mégliche Diagnose eines Erwachsenen-
ADHS Klinisch untersucht und gegebenenfalls fachgerecht behandelt werden.
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Wir werden den Bericht jedenfalls zum Anlass nehmen, die einzelnen Empfehlungen
zu prifen und das Gesprach mit den Anwélten von Herrn B.K. zu suchen, um gemein-
sam die Méglichkeiten sowie Alternativen fur den weiteren Haftvollzug festlegen zu
kénnen. Es darf an dieser Stelle indessen nicht unerwahnt bleiben, dass es in jedem
Fall einer minimalen Kooperationsbereitschaft und Verhaltensanderung auf Seiten von
Herrn B.K. bedarf. In diesem Sinne wirden wir es begrissen, wenn auch seitens der
Anwaltschaft auf Basis Ihres Berichts in konstruktiver Weise auf Herrn B.K. eingewirkt
und er im Rahmen seiner Méglichkeiten zur Mitwirkung bewegt werden kénnte.

Wir bitten in diesem Sinne einstweilen um Kenntnisnahme und werden Sie zu gegebe-
ner Zeit gerne Uber die unternommenen weiteren Schritte in dieser Sache informieren.

Mit freundlichen Grissen

Toaguil Slogs

Jacqueline\Fehr

Beilage:

- Prasidialverfiigung des Obergerichts des Kantons Zrich, |. Strafkammer, vom
17. September 2021 (dieser Entscheid ist nicht 6ffentlich)

Kopie z.K. an:
- Amtsleitung Justizvollzug und Wiedereingliederung



	Schreiben der NKVF
	Stellungnahme des Kantons Zürich



